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Hochwürdigster Bischof !

Gnädigster Herr , Herr !

' enn ich die Ehre , Euer Bi¬

schöflichen Gnaden diese Ver¬

theidigung aus beeden Rechten zu

widmen auf das sehnlichste wünsch¬

te , so geschah dies aus keiner an¬

dern Absicht , als um Gelegen -



heit r » hab - " , Euer Bischöfii -

chen Gnaden einen öffentlichenBe -

weis meiner unterthänigstenVereh

rung und Dankbarkeit geben zu kön¬

nen . Wem konnte ich wohl dieseVer -

theidigungs diese Abhandlung ^ die¬

sen kleinen Beweis meiner Bemü¬

hung mich einst dem Staate und der



nem Manne , welcher in der er¬

habenen Würde eines Bischofs

glänzt , als ein Schätzer der Wis¬

senschaften allgemein bekannt ist ,

um Staat rznd Kirche gleich wich¬

tige Verdienste hat ? Ich bin zwar

überzeugt , daß diese geringe Arbeit

ganz unwürdig ist mit dem Namen

Euer Bischöflichen Gnaden

gezieret zu seyn , allein ich bin

auch überzeugt , daß HochdMl -



be diese Zueignung blos darum

so gnädig annahmen , um mir

Muth zu machen nach diesem ge¬

machten Anfange Schritte zu grös¬

seren Unternehmungen zu wagen ;

und in der That , von der Wich -

kigkeit seiner Pflichten überzeugt ,

von der Gnade eines so würdigen

Bischofs unterstützt , welche Auf¬

munterung fühlt man da nicht , al¬

le seine Kräfte anzuwenden , um



jene zu erfüllen , und sich dieser

nicht unwürdig zu machen ? Ja !

Hochwürdigster Bischof ! nach

diesem doppelten Ziele soll all

mein Bestreben gerichtet seyn , je¬

der - Tag soll mich neuerdings er¬

innern , was ich dem Staate und

der Kirche , der Gnade Euer Bi¬

schöflichen Gnaden , und der

Ehre des Zeichens Ihres Hoch¬

würdigsten Domkapitels schul -



dig bitt , und nur auf diese Art

wage ich es mich mit Lieftfter

Ehrfurcht zu nennen

Euer

Bischöflichen Gnaden ^

.tt n t « r khänr 8 st r ^

Johann Schwerdlmg

Titrüi Domherrn von Königgra ; e

AMten der Haupt - Pfarr¬

kirche : n ^ Zsteustad ^



Es würd « ÜberflWg seyn - lne EiMtrM

von dem geistlichen Stand - überhaupt voraus

zu schicken, indem in dem geistlichen Rechte wett -

lLusig hievon gehandelt wird , lind Jedermann

weiß , worinn derselbe bestehe , und daher über .

zeugr ist , wie unendlich viel der Kirche un »

dem Staate daran gelegen sehn müße , Latz

s. ch zu diesen für beede so wichriZen Stand

Mirfiiandf ich will nicht sagen üns Nebenab .

sichkkN aus Ehre oder Gewinnsucht , oder Um

thärigkeit , sondern auch nicht ohne vorher wohl -

grvrüüe hiezu nöthige Eigenschaften , und Kennt¬

nisse entschließen könne .

Es ist die wichtigste - Wicht der Vhchvie /

jene , die sich dem geistlichen Stande widmen
^ wo? «



Wollen , vorher genau zu prüfen , ob sie diesem

wichtigen . Amte ' aüch mir Ehre und Anstand

einst vorzustehen gewachsen seyn werden, - und

ihnen alle Hülfsmittel an dje Hand zu geben

sich hiezu vollkommen auszubilden . Allein der

vielfache Einfluß , den dir DieMr der Religion

in mancherlei Rüchsichk auf den Dtaat hohen -

Macht es auch dem Landesfürsten zu nicht ge¬

ringerer Pflicht in diesem Punkte wachfanres

Aug z« haben , und als Vs>dreyer , der Mche '

' mir den BMöftn geMnschaftlrch - über die

Personen , so sich dem geistlichen Stünde wid¬

men , zu wachen , und zu ihrer Bildung bei-

zutragen . -

3°

Man hielt von jeher die Erziehn «' - ja «,

ger Geistlichen in wohl eingerichteten Seminü -

' rirn- und - PriesterhLusrrn für das wirksamste
'

Mml Wte Seelsorger zu bilden . Psffrdo -

nius erzchlt von dem heiligrn Augustm , baß

er gleich bei dem Antritte semes Bischofthums

eine Priesterschal « anlegte aas wrrcher . er meh¬

rere ' Kirchen mit gelehrten , und Aezchrttr »

Priestern versehen hati Seinem Büsptsle . flhg .

tm viele andere Bischöfe .
' Der ' - Ktrchenrath .

von Trirnt brßrhlt mir ' al ? eM Nachdrucke die

.. EMHtung der Semiliarieu füx . a «geh «ide Geist ,

liche ( 2Z- Sitzung iA Kapitel ) und beruft sich
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hirbei aus mchrrre vorgehende Kkchenvrrsamm -

lungen . - ^

^ ^
4. - -

Um so mehr sorgfältig , und streng mE

hri ErtheUäng der höheren -geistliche » Weihen

Vsrgsssattgrn werden , mittels WelchZr dir geist¬

liche Gewalt selbst ertheilet wird . In der

ältesten Kirche pflegte man nur Männer , de-

reu FromMigkeit ' und Tugend dem grZßteA

Theile des Volks bekannt war , zu weihen «

Man hielt sich genau nach dew Vorschrift des

Apostels , der nur Männer von der bewährte¬

sten Tugend/geweiht wissen wollte . ) I Brief

an Lini . o nss. 27 . und au Litus/I . 6- 7. )

Lypria « ertheilte reuen , die für drn Glauben

viele Ma kern erduldeten , die Weihen gleich¬

sam M «ine Belohnung , ( im ^2- ren v « d ZIrr »
Briefe ) und Basilius,derrGrosse erförschte vor¬

her genau die Kenntniße und den Beruf der -

jenignr welche er weihen wollte ( im ) 8iren

Briefe ) überhaupt wurde Rremaud W-

wcihct , er sey denn vorher von Bischö¬
fen geprüfet , Md Kit einem guten

Zeugniße des - Volkes begleitet worden .

( Cy- prilm im 68z Brsefe ) , Die CollnUchs Kir -

cherrversamMMng vom Jahre rtz6 befiehlt

grpair z?r erforschen : Mit weicher Neigung
und mit was für einem Vorsätze die

Leute
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Leute zur Weihe hinzugehen . Der Kir .

rhenrath »on Trient beuehlt Niemand zu wei»

hen , der nicht feiner Kirche nüzlich oder

Nothwendig ist ,

^ 5-

Daher leite man die verschiedenen von

der Kirche vorge ^chriebeuen Prüfungen / daher

so viele Anordnungen der Bischöfe , ! s viele

Gesetz ? der weisen Lattdesfürsten in Rücksicht

der Eigenschaften derjenigen , welche die Wer «

h. . . . zu- erhalten wünschen ; wovon die erste

ganz sicher diese ist , daß der zu Weihsude in

den einem Seelsorger nöthigen Wissenschaften

hinlänglich unterrichtet sey ; denn wo kann

wohl Mangel am Unterrichte schädlicher seyn ,

als wo es um Religion zu thun ist ; wovon

irrige Begriffe nachtheiliger , als von der Re¬

ligion , und bei wem Unwissenheit »»verzeih .

Luche,-, und gefährlicher in ihren Folgen,^a!s
bei einem Manne der aufgestellt wird das Volk

zu ,Lehren ,
' '

6.

Aus diesen Gründen war man in der er .

. fieu Ruche mir Erchciluug der Weihen sehr ; »-

tückh - ckreud . Man weihte nicht jeden , der

geweiht werben wollte , nicht um Armand



7

Besorgung zu geben , nicht um di , Zahl der

Geistlichen zu vermehren ; die Mönche erhrel .

ten anfangs keine Weihen , sondern man er.

theilte selbe nach dem Geiste der ersten Kirche

vur den vollkommensten , demüthigsien , unei¬

gennützigsten , würdigsten Männern , wovon uns

die Ehrfurcht und Hochachtung überzeugt , me

man in der ersten Kirche den Priestern erwies »

Da man nur weihte um die Kirche mit wu^
digsn Dienern zu versehen , so wurden auch

nicht mehrere geweiht , als zum Dienste der - I

selben nothwendig waren , diese wurden von I

der Kirche , oder der Pfründe , zu deren Dienst

sie geweiht wurden, , auch erhalten . > Nur der ,

welcher dem Alrare diente , - lebte von dermel «

benV aber auch Jeder , der demselben diente '

erhielt hievon feinen ßandesmäßigen Unterhalt »

Damals ,wüste man noch so wenig von dem

Titel des Erbgutes, , der Armuth - , und der Pen .

sisn , als von unbestimmten Weihe » ohne be«

stimmten Dienste bei einer oder der anderen

Kirche . Der gelehrte Bingham führt in sei.

nen geistlichen Alterthümern nur sehr wenige

Beispiele von unbestimmten Wüstungen , als

eine höchstseltette Sache an. ( »ingllsm ori §.

LM. ec,: !. i . « 4. 6. §« Z. )

In dem fünften Jahrhunderte fi - ngen die ;

unbestimmten Weihungen ohne bestimmten Krr.



. chendirnfie an' , sich emzuschlerchen ; allem der

- G- R der Kirche sträubte . sich so sehp dagege «

Laß der Kircheurath von Chalcedon ( Oan. 6 o. )

ssichs WMtrntzien - welche nicht mit Bestim »

mung aus den Dienst einer gewissen Kr. che ,

von welche! - der Geweihte unterhalten würde ,

ertheilet würde ! ! / so gar mr ungültig erkiaite ,

von wekcker Strenge man aber in der Folge
nur gar viel sahreu ließ , - ,

- - ,
" 8» S

Hbwobl im inen Jahchtwldette Urbar ,

her 2te ' ( in Lsncil clsrom . ch. i z ) den Be¬

fehl des chaksdonensischen Kirchenraths aufs

neue einschärft « / so kam es doch schon im I2ten

Jahrhunderte durch die überhandnehmende Men¬

ge der Geistlichen , und dir neu eingeführte

Trennung der Pfründenverleihung von der Er -

tdeilung der Weihen so weit , daß viele Geist ,

irchc aus Mangel des Unterhalts sich cntwe .

der aus ihren : Stande unanständige Rahrnngs «

wer- gr verlegen , oder ihr Brod durch Bettel »

suchen mußten . Diesem entgegen zu kommen

Wurde von der im Jahre r - 7 - unter PaLst

Alexarchsr gchaltenest dritten zateranensischen

Kirchrnversammlirnk beschloss «« ' . - HstMök Vl- r

schvf xenen Geistlichen , die er ^zu Pri § -

fteLtt oder Diakonen ( in der Folge auch

u- SttbdiukonLn ) geweiher har , so lange



den Unterhalt verMaffsn sollte, - bis ih¬

nen selber von dem Dienste einer be¬

stimmten Kirche angewiesen werde - ( 0.
äs prLkk »a . ) - / ;

/ Wein die Ausnahme , welche diese Kw«
«den Versammlung hiiiznsejie : wenn der Oe -

weihte njcht
^
von seinem eigenen , oder

väterlichem Vermögen fein Auskommen

hüt » wozu noch die Derdrehrmgen des bekarm »
ten Jsirors kamen , brachte es bald dahin ,
daß es zur allgemeinen Meinung wurde : Der
Bischöfe könnten nach Belieben , entweder auf
den Titel einer Kirche , oder auf den Titel - ei-

Des eigenen - Vermögend , die Weihen erthttlru .

i o.

Je gewöhnlicher von dieser Zeit an der
Titel desErbgutrs ( nruluz xLnüinonü ) zu werden

anfie - ' g, je weniger dachte man mehr an den
eigen tlich ursprünglichen Titel t Mists Dienst "
einer bestimmten Kirche . Merk Unordnun¬
gen in dieser Sache vorzuberchen hat der Kir -
chenraklr von Trient verordnet : /HM inskünst
tige Niemand solle gew ihet werden ,
ausgenonrmen er werde DechMigen Kir¬
che oder frommers Stiftung , für welche

er
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er der Noth , oder der besseren Bedie¬

nung halben aufgenommen worden M ,

sogleich zu geschnebsn . Dort soll er sem

geistliches Amt verrichten - und nicht ,

Wie einer , der nickt weis , wohm er ge »

höre , hsrwMMderu ( 8e«5. . 6.

l !e reL ) und in rinrr antzerenSteUe . ^ ) K

eS sich nicht geziemet , daß Gott geweck '

re Personen zu Entehrung ihres geher -

Jigten Ordens betteln , gehen , m- er ; s

ein schmuziges Gewerb treiben , und ev

dock Wichtig ist , dap an dielen Orten

zu den köderen Meldungen fast ohne

aller Wahl Leute zugelassen werden ,

Welche . daß sie gegründet , oder sonst ver -

möqlich sind,fälschlich , und doch m. t v e er

Schlauheit Vorgeben , so setzet dreier

heil . Kirckenrath fest : düßkunft ' ghin tem

Welracistlicher , wenn er aum übrigens

der Sitten , der Wissenschaft und des

Amres wegen dazu fähig wurre , zu d n

höheren Werbungen zugelassen werde ,

so lang es nicht gewls ist , daß er eme

M seinem Unterhalte zureichende Pft m

Ls ruhig drsitze . Erne iolche stfrm

soll er abzudanken Nicht befugt sey i ,

vbne daß er dabei melde , er sey aus

Rechnung derselben geweißt worden ,

und dies/ Abdankung muß nicht arM -

nvmmen werden / es sey dem , man



re Mckerr , daß er anders her zu leben

hätte ; sonst soll sie von keiner Kraft

ftnn / rc . rc . Unter denen aber , die

Vermögen , oder trgends her ernen jähr¬

lichen Gehalt haben , sotten ms künftige ,

uur - dieftttMN geweHt Werden , welche

der Bischof zu nöthigen und nuzlrchen

Dieustsn ' seiner Krrche tauglich finden

wird ; wobei er zu sehen hat , ob sie auch

ein Vermögett oder einen Geyalr von

der Ergiebigkeit haben , daß sie davon

würklich leben künuen . Davon aber

können solche Geistliche , las sie rncht

eine qenügliche Pfründe bekommen umtv

erlassen , veräuffern , weder avrre ^ ren ,

Uk- ter den alten Strafen - es Kkrchelr -

rechtes , welche hiemjt erneuert werden .

^ L r .

In dieser Verordnung des Kirchrnrachss

fiuden wir schon nebst den Titel auf eine » be¬

stimmten Kirchendienst und den Titel des .

Erbguts : Die Vermögen haben ; noch

einen Dritten : oder Die ikgSNdher eM § K

jährlichen Gehalt haben den Titel eines

sicheren Gehalts ( ucMum xsnllsnis , rieu -

lum messL ) wo der Landesfürß eine Gemein «

de , oder eine Privat - Person Bürgschaft leistet ,

her, Geistlichen , bis er ju einer Pfründe ge¬
tan -



langet , zu unterhalten . Hieju - kamM- ^ ch
bis . Titel der OrdenZgeMde , und derÄ - » ^ up ,

indem die OrdenSgeistlich « auf Mechnuna rurrs

Klosters oder der Erlaubmß zu berttln gew « .

her Wurden .

! 2.

f / Crnk PkrrMe ist - eigentlich nichts a- ibe -

xes , als das immerwährende siecht , welches

einem Geistlichen zukömmt h die- mir einemKir -

chendi ^che von Rechtswegen verbunden ? Früch¬

te M A- niessm , Doch da der Genuß dieser

Früchte , die eigentlich Kirchei ' güLer sind , aste -

zeft « n geistliches Amt , wegen welchen derftl ,

bei gesiatrer wird , vvrausMt , so versteht man

hrut zu Tage unter dem Worte Pfründe mei- ,

stencheils , ein geistliches Amt , mit wel¬

chem gewisse unzertrennbare , Emkunfre

verbunden sind ( klsur ^ inst - lar . ecel . 0 .

äs dsllLÜLÜL. )

IZ .

n
o
n
d
r
(
r
L

t
a

In den Zeiten her ersten Kirche wüste man

nichts von Pfründen , sondern , gleichwie die

Laven der Kirche, zu Jerusalem alle Güter ge«

meiüschMich unrereinander ^hatten , ( Hssd »

lung der Apostel n . Z2. ) ss blieb dieses bet

druSristlichen bisins 4te Jahrhundert üblich .
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ch Der Bischof theilte entweder selbst , oder durch
Kirchenv - rwalter , die ihm nach Vorschrift Rech »

r z vung legen musten , das , was die Opfergabeu

xi « oder Güter abgeworfen , unter d e Geistlichen

«ach - Verdienst und Bedürfniß aus ; und da

diese für sich nichts verlangten , stls WstA H-
M' tt zur Ksst und - Kler - ung - nöthig war

( OF- priau Ui. Lxisr IQ. ) , so blieb immer für

zx. die Armen so viel übrig , als ihnen norhwen '

jeä big war .
G. ^

ir - -

ch- 14 .
ftr '

-
ilz. - Im stem Jahrhunderte wollte diese Art

' 2!. der Vertheilung nicht mehr gefallen . Die Geist .^
licheu fiengen a » sich dadurch gekränkt zu glau -

-ei»; ben . Es wurde ftstgefezk alle MstÜchen Ein - ,

es - i künfte in z oder 4 Theile zu cheils ; ^ Ein

ssxg - Theil wurde für -den Bischvft einer für die Prief
<7. - . M- rschaft , einer zu den K' irchenbau - und einer

für die Armen bestimmt . Diese neue - Einnch «
tung wurde im 6cen Jahrhunderte beinahe über -
all angenommen , °erhielt sich aber nur bis, zu
Wnfattg des neunten . - ^ '

rar, ' ' .
dir ^ is .

ge« l ^ »- ,
md« Die Bischöfe pstegten zwar nur selten ,
bei. und -ü« s wichtige « Ursachen . , , deß GerMchen ei-

i-ch„ ^ ^ - - - --
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Bedinge zu überlassen , Laß siedle Kirche alZ

wahre Eigenthümerinn dr«szr Güter üvftyen ,

und ihr selbe „ach dem Tods derjenigen - wer -

chen der Genuß gestattet wurde , sammt aMn

Berbefferunsen wieder heinifülle » Mken . ^ie
Geistlichen W« e » so Wenig Besitz ?^ dreier

Gu'

rer , daß sie so gar aus wichtigen Gründen m-

trrs noch im Leben die Nn' tznieffnng wieder mr -

ßoren , darum wurden dergleichen Grundstücks ,

auch bloß xrscmorm xreesy » genannt . ^
lein es gieng hiemit gerade so , ww m' t en

xchengürern der Welrücken ; GieMur - man

diese Güter die bei den Franken wvuera resm ,

in dw ' Kolqe bsuLÜcM ; xeuäa hiessen , wovon

a"f-a- nkch.-. - - - ü- f ° . x

>- »! . t »uf ->»- L- ' il - nz z- s - b- » >«>- b- , nach

' und nach immer mehr an sich zu sseyett^DUv̂
^

bis das Reckt desFruchtgenussesi » Eigenchum^
Recht verwandelt ' , und aus einem wlrder u ^

chrm Rechte ordentliches Erbrecht gemacht wm-

dr , so. machten es die Geistlichm mit der glet -

chen Grundstücken der Kirche »

j . 6.

En, » - d « ,d - > »

Fluch, ° d " lich die Müh - M

„ach d- « r ° d « "

Bischöfe dtzrum «nzuhsitenruitcn i-



Nachfolge in das geistliche Amt auch ohne wei .

rers sich bei den Bischof darum anzunagen ,

in den Genuß dieser Güter ein , biß dies nach

und nach so zur Gewohnheit wurde , daß das

Ansehen der Bischöfe in diesem Fall « ganz

verschwand , und sie statt Nutznießern eigen ! ,

liche Besitzer waren . Man gab daher gar nicht

»»eigentlich den geistlichen Aemtern , womit

solche Kirchengüter verbunden waren , auch den

Namen benekcium Pfründe ; welcher Namen

zuerst bei der Frankfurter Kirchen ' vrrsammluug
im Jahre 794 . vorkämt ; und sich bisher noch
immer erhält , da er beiden weltlichen Lehen

schon lange verschwunden ist.

17 .

Wenn mit einer Pfründe die Serliorgr
verbundrn ist , so nennt man selbe bsvskcium

eurswm , sonst ist sie ein bsriMeium llmplex ,
dergleichen folglich auch die Kanonikace sind .

18 .

Die freie Vergebung erledigter Pfründen ,
besonders mit welchen die S. erlsorge verbunden

ist , gehört ohne allem Zweifel ursprünglich
unter die Rechte der Bischöfe , welches sie

auch bis in das eilftr Jahrhundert ' ohne Wie «

derspruch « Mühten . Nachdem in der ersten
Kir .



Kirche Niemand Mvecht wurde , als « erm je¬

mand mr Besetzung einer erledigrZn Pfründe

nothwendig war , der Bischof achr mir Zuzw .

hzmg des Rathes seiner Priestrrschaft , Wozu

noch das Zeigmß eines erbaulichen Lebenswan¬

dels von dem Volke koMM? » Mußte , diejenigen

zu bestimmen hatte , die sr in seinem Sprengel

weih«; , wollte , s» war die Wrihung jettfl

schon gleichsam die DergeArng . ' der Pfründe , mrd

folglich dem Bischöfe allein vorbehalten .

Mein schon im zwölften Ichrhunberte ,

wurde die Stimme des Volkes bei Erthttkmg

der Wahen , und folglrch ^. ! ?o auch^sr
qebung der Pfründen ganZ ausgefchlos - en.

Dommhekrn der Kathedralürche^ vettachreren

ßch susschlüffiz «! S die einzigen Nachher
^

MschSkr , und brachten es bald da. ) ch,

diese ohne ihrer ffinwWgung keine Pttunve

konnte » ^

di . , <jUX kmnt a UM W nicht , a,v d>L

Weihungen ohne einer bestimmten Man . .
^

fMmrr gewöhnlicher wurde. : .

2O-

^. em1) i «d. . rch schränkten Rechte der Bi . ?

schch/droht-u aber bald noch weit Üraere^.



schränkuagsn von einer Seite , woher sie es

- m wenigsten vermuthen konnrek , Btohed

pflkgten dir Päbstr den . Bischöfen zuweilen

würdige Männer zu empfehlen , und sie zu er.

suchen selben bri Gelegenheit , eine Pfründe zu¬

kommen zu laM » . Solche Briefs her Päbstr

an Bischöfe hieß : man KtWss UKcmorj ? - ,
Wonicorj - r §; weil sie noch zu der Zeit nichts

weniger , als mit einem Zwange verbunden

waren . ( HsäriJv II . Lz) l . ly ost L ^ um n>s»

,M ch . 4! ex III . Wa , -

2 l -

Die Pabstr fahrn -sich als , den Mittel - .

punkt der Einigkeit in der christlichen Kirche. »,

ynd dir Bischöfe als diejenigen an , die der

heilige Geist gesetzt hat die Kirche zu regieren ;
deren Rechte sie also keineswegs zu beschränksn

dir Macht hätten wenn ße nicht selbst die Ei «

mgkett ^ sichren wollten , di-: sie zu erhalten ge-

setzt sind . Allein die Sache kam . in der Folge ,

immer weiter ; Die päbstttchen Empfehlung ^

stengm an hquffiger zu werden k als daß alle

von den Bischöfen konnten angenommen wer »

den, Nun sezte man schon ernsthafte Dcohun -

ßm zu der, Bitten ; bald darauf gab man Bes-

fehle, , bis endlich so gar Exekusisnen durch Er -

komunikazionen , erfolgten , Die l ' -rrs -m- xbs »,
cstvriHL U' r.d mouitpxiss veränderten sich in pms ^

B



ceptoriss , und Lxecutorigles ( kleurx - roll .

^ur . ecc! . Lsx . 5-

22-

Man begnügte sich nicht mehr erledigte

Pfründen von Rom aus zu vergeben , sondern

in den EingrWn in die bischöflichen Rechte

durch Jsihvrs Dekretalm unterstützt setzte Cke»

mens der Hte den Satz fest , daß die Römischen

Moste schon Lei Lebzeiten Anwartschafks . Brirff

zu geben das Recht halten . Man machte anfangs

einzelne , endlich unrer Johann 22ten und Pe -

nedikt den 12m ; allgemeine Vorbehaltungrn a!>

ler Pfründen . Die Dekceraüsten behauptete »

öffentlich , daß der Römische Pabst mir allen

geistiichrnPfcünden der Welt frei zu schaffen habe »

2Z.

AUrnchalben entstanden hierüber Gährun .

Mn und was weder die dritte lateranensische

Mrchenvttsammlung in der Entstehung ersiis

kek ( ( - HP. X. 6s covceü ' . xr «! . ) noch jene

von Basel ins Gleichgewicht bringen konnte )

i> tt' l2 äscrsc äs siscc ) suchte man durch

Vertrage mit dem Römischem Stuhle beizule .

gen , daher kam jener Vertrag der deutschen

Nation ( concoräsm nsriovis ßsrwsnic ») wel .

eher zwischen Kaiser Frirderich den dritten , nah



Pabst Molaus den fünften im Jahr « 1447 .
den i7ten Hornung zu Aschaffenburg geschlvs .
ftn wurde »

> L4»

Nun setze man noch hinzu , baß das im¬
mer m« hr ausgedähnte Presentazions . Recht
der Privaten für geistliche Pfründen , die Bei «,

zung derselben durch Klostergeistlich «, welche
ihren Ordensobern gröstenthcils allein überlas¬
sen war , den Bischöfen das ihnen von Amts »
wegen zukommende Recht die Pfründen mit Leu»
ten zn besetzen , von deren Wissenschaft und grr»
ren Sitten sie überzeigt sind , gleichsam unser «
merkt aus den Händen wand »

Ls »

Nun wollen wir aber untersuchen , durch
welche weise und kluge Verordnungen unser «
Gnädigste LandrSfürsten allen diesen Abweichn »,
gen von der ersten Mchenzuchr in Rücksicht
der Bildung zur Seelsorg ? , der Errheilung der
Weihen und Vergebung der Pfründen zuvor
zukommen , und zum Geiste derselben nach Mög «
lichkeit zurückzuführen wüste ».



26 .

Unser Mergnädigstr Monarch errichtete

zur Bildung angehender geistlichen Generalsemi -

narien , wofür ihm die späteste Nachwelt noch
dankbar seyn wird , wenn sich die guten Wir¬

kungen so vieler durch diese löbliche Einrichtung
in Wissenschaft und Sitten ausgebildeter Män -

per immer mehr und mehr verbreiten werden .

Er befahl , baß künftighin Niemand weder in

einen geistlichen Orden noch in den Weltpciester -

stand tretten könneohne seine theologische Stu «

dien und praktische Seelforge Uibungen in dem

Generals . Srminarium vollendet zu haben : ( Ver -

yrd . vom zo März 78Z » und 24 Okt . 78 z- )

Hur Einführung der vollkommensten Gleichst '

rmgkeit in lheologischen und moralischen Lehren

sollen alle sich dem geistlichem Stande widmen -

de Jünglinge nach hinterlegten phisikalrfchen

Studium zusammen in einem General - Semina «

MIM erzogen werden , wo sie in dem der auf¬

brausenden Jugend gefährlichsten Alter von l6

bis 17 Jahren von dem Berderbniße emfernk

unter genauester Aufsicht und Bildung an Sit¬

ten so lange geleitet werden , bis ße nach hin¬

terlegten Studien mit achten Grundsätzen be«

wahrt ausMrrtten haben ( Ver . von 21 Aug «

, 7- f f 27 . Die



27 »

Die Einrichtung dieses Geuerassemmati -
ums entspricht vollkommen den Wünschen d«e
Lte « Kirchrnversammlung von Ehalon ( S. z. )
daß darinnen die Zöglinge sowohl irr
Wissenschaften , als der priesterlicherk
Zucht so unterwiesen werden , damit zu
ihnen der Derr bmig sprechen möge :
Ihr seyd das Salz der Erde . Denn m
diesem gemeinschaftlichem Bildmigsorrr werden
gleichförmige Lehrbücher und die besten Lehrer
gewahlet , die Zöglinge hinterlegen den ganzen
theologischen Kurs in den öffetttlichen Schulen ,
und üben nach Vollendung desselben durch
ein Jahr alle Gattungen von praktischen Secls
sorgvemchtungen unter Anleitung der Semiua .
riums Direktion aus ; indeffm thuen während
ihres Aufenthalts allda die Anleitung zu einer
anständigen , sittlich guten Lebensart gegeben ;
und die achten Grundsätze sowohl in Absichr
auf die Lehre , als die thätige Nächstenliebe
beigebracht wirb . In den praktischen Lehrgr -
genständen werden sie in der National Sprache
Keübt ( Der . von 27 July 1786 . ) was ihnen
in der Ausübung unendlich gute Dienste leistet ;
auch werden ssr aus den Vorlesungen über dir
Naturgeschichte geprüft , und hievon die Mas .
' ^Verzeichnisse eingesendet ( Ver . von 15 Nov .
r ? 86 . ) Nebst dem wird ihnen besonders rm«



pfohlen den politischen Vorlesungen beizuwoh .

nen ( Ver , von 19 Aug . 1769 . ) Die Direk -

zimr des Semiuariums zeigt die wenig Hoff¬

nung gebende Kleriker den brtrefenden Bischöfen

sder Ordensobrrn an , damit fie entlassen wer .

den können , und hieburch jede Diözös nur

brauchbare und geschickte Männer erhalte ( Ver .

von ZQ Marz 1783 . ) Man sage , ob von so

einer Einrichtung nicht Staat und Kirche alles

erwarten müsse ; ja man sieht schon deutlich dir

herrlichsten Wirkungen dieser vortrefflichen An¬

stalt , die der Religion geschickte Priester , dem

Staate gute und rechtschaffene Bürger schaft , und

Las Unkraut gleichsam schon im Keims erstickt .

Hieraus zeigt sich die Billigkeit der Verordnung

vorn 15 März 1784 « daß in der Folge Nie¬

mand zur Seelsorge verwende ! werden soll , dee

seine Studien nicht in dem Generalftminarm «

yGeMet , HM

> 28 -

Nebst den Gsneralseminarien , in wel¬

chm die sich dem grWchem Grande widmende

Jünglinge ihre Studien vollenden , befahl Sr °

Majestät in jedem Erz . und Bisthume ein ei¬

genes Priesterhaus für die aus dem Seminas -

um auStrerende junge geistliche zu errichten ,

in welchem sse der Herr Ordinarius vor ihrer

Anstellung in der Seelsorge über ihre Sitte «



» 2Z

und Grundsätze zu prüfen hat . ( Der . vom i6

Sept . 1784 . ) Die Beschäftigungen in diesen

Priestrchäusern sind nebst der Erlernung des

Gregorianischen Kirchengefangs , den Chor in

der Kachedralkirche zu singen , sich in der Litur¬

gie zu unterrichten , dem Bischöfe bei dem Alt «,

re und übrigen gotkesdirnstlichrn Mbungen zu
dienen , sich in der Seelsörge praktisch zu üben .

( Vrr . vom 21 Aug . 1783 . ) Das herst,dief «
Alumnen sind zur Ausübung der Seelsorge nach
allen ihren Theilen zu gebrauchen , zum predi¬
gen und öffentlichen katechistren , zum Schul «
untrrrricht , zur Verwaltung und Ausspendung
der Sakramente , zur Dienstleistung bei der Ar-
menversorgungs Anstalt ; in den übrigen Stun¬
den aber zu Lesung guter Bücher zu verhalten .
In welcher Absicht für jedes Prirsterhaus eine
kleine zweckmäßig gewählte Bächerfammlung bei -
geschaft wird . ( Ver . von 7 July 1787 . ) Nach
einem auf dies « Art im Pritsterhariie wohl zu-
gebrachtem Jahre hat man schon geprüfte und
geschickte Mänuer zur Seelsorge zu verwenden .

29 .

Wie glücklich ist nicht hiedmch jede Ge¬

meinde , die durch eine so weise Einri chtung si¬
cher gestellt wird , daß sie keinen unerfahrenen ,
und auch keinem böftm Hirten anvertraut wird ;
und wir glücklich der Mann , der Gelegcnheir



hat durch Anleitung dieser Art Erfahrung zu be¬
kommen , ohne selbe durch mancherlei in der
Ausübung begangene Fehler gesammelt zu haben .

ZO.

Damit nur geschickten ÄNnnern die Wei¬

hen ertheilt würden , so befahl schon die Ein¬

sichtsvolle Monarchmn M. Theresia weil . kei¬
mn Geistlichen zu weihen ohne ihn vorher aus
dem Kjrchenrechte zu prüfen ; ( Der . von i ;
Juny i 776 ) ohne sich ein schriftliches Zeugniß
der Normal . Schuldirekzion von hinlänglicher
Kenntnißder Lehrg - gensiände und Lehrarr aus¬
weisen zu lassen ( Ver . vom iz Sept . 1777 )
ohne endlich den ganzen theologischen Kurs mit

Fortgang vollendet zu haben ( Vsr . von 6 April

1782 . ) Welche Verordnungen Joseph II . da«

hin bestimmte , daß ohne die Studien in dem
Generalseminarium vollendet ju haben , und

ohne hierüber von dem Herrn Ordinarius ange¬
stellten näheren Prüfungen , Niemand von was
immer für einem Stande - er seyn mag , zu HZ«
heren Weihen gelangen solle . ( Ver . vom 24
Dkt - 178z . )

zr »

Bei Errichtung der Generalseminanett
h - küm auch der Mulus Maus « eine andere E>e-



25

stakt - Anfangs wurde zwar dem Zöglinge durch
die Aufnahme in das Generalsemrnarium nicht
zugleich der liculus menbx ertheilt / sondern
die Herren Ordinarien mußten um einen Alum¬
nus bei seinem Austritte die höheren Weihen
zu ertheilen , sich von demselben jedesmal einen
anderen liwlum msnf « vorlegen lassen . ( Der .
von s Dezember 78 z. ) Allein bald wurde
die Verleihung des Dcu ! i mens « ganz- aufge -
hoben . Alle sich dein geistlichen Stands widmen¬
de Jünglinge müssen in dem Generalseminarium
erzohen werden , und diese b- darfen künftighin
keines IltuU mens « ,de » n im Falle der Untaug -
lichkeit werden sie von dem Religionsfonde un¬
terhalten . Dir schon mit l ' ituiis mein « ver¬
sehene , wenn sie vor Erhaltung eines Benefi «
ziums in dem Deftziemenstand verfallen , sind
noch von dem Titels Verleiher zu unterhalte »,
( weswegen die Extabulazron der lirulorunr
WsnfL in keinem Falle sttarr habcu kann . Ver .
von 14 April 78 ; . ) falls sie aber erst nach
erhaltenem Benefizium Defizienten würde » , er -
halt sie der Religionöchnd ( Ver . vom 4 März
784 - )

Z2 »

Wem füllt wohl hier nicht sogleich bit
Beobachtung auf , das; dadurch der Geist der
ersten Kirche gleichsam wieder auflebe ; da-
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mals weihte man nur so viele als zum Dienste
der Kirche nöthig waren , auch jezt nimmt man
keine grössere Zahl in die Seminarien auf , da.

mals wußte man bei Wrihungen nichts von
dem Titel des Erbautes , oder des jährliche «
Gehalts , diese sind jetzt abgeschaft . Damals

weihte man nur die würdigsten , untaugliche
oder unwürdige werden jezt nicht einmal in den

Seminarien geduldet ; damals weihtr ma «

nur zum Dienste der Kirche , jezt kommen alle

Zöglinge der Generalseminarien in dir Priester .
Häuser , und von da in die Seelsvrge , ja eS

werden sogar alle deneÜLig llmxlicia mit aller «

niger Ausnahme der Kanouikate bei Käthe »

dralkirchen iu denekcis cursts umgefchaffen .
Welche auffallende Gleichförmigkeit dieser Ver «

vrduungen mit der Einrichtung der ersten Kirche

ZZ-

Um endlich die Pfründen nur an die wür .

digsten zu vergeben , so wird künftig als der ein «

zige Werg dazu zu gelangen die Konkursprüfung

bestimmt , und da der Bischof die Verdienste

seines untergebenen Klerus nothwendiger weise

am besten beurtheilen kann , so wird ihm bei

Vergebung jeder Pfründe eingeräumt , drei der

geprüften tauglichen Mirwerber anzuzeigen , von

welchen dremr der Patron sodann einen zu

wählen hat . ( Der . von 9 Zrbr . 784 . )



Und auf diese Art ist nicht nur dir erste

Äirchenzucht in Rücksicht der Bildung zur Seel »

sorge , und Ertherlung der Weihe » wieder her¬

gestellt , sondern auch den Bischöfen das nrs

sprüngliche Recht Pfründen zu vergeben wud «

eingeräumt -



atze

aus der ganzen Rechtsgelehr -
famkeir .

Aus dem Naturrechte .

r .

- —Das Daseyn einer ewigen Natur , die wir
Gvrr nennen , kann aus der gesunden Vernunft
erwiesen werden , Kelche uns auch

2.

. Die äusserlich « sowohl als innerliche Ver¬
ehrung Gottes als geboren

Z-

Den Selbstmord aber als durch das na¬

türliche Gesetz verhören darstellt .



4«

Die Auflösung des Ehekontrakts auch in
Ansehung des Bandes ist durch das Gesetz der

Warm ntthr üslePir «erboten -

f .
Der Zweikampf ist ein gewaltsames , und

dennoch zur Verrhettigung seiner Ehre uuschiks
liches Mittel , und daher durch das Gefty der
Narur untersagt ,

Wir sind pach den natürlichen RechMr
Verbunden einer wahrscheinlichen Meinung vor
einer mindsr wahrscheinlichen zu DgM ,

'
/

/ / - , ^
Durch das Gesetz der Natur istchle WM

jährung weder eingeführt noch verboten .

Aus dem allgemeinen Staats unh

Völkerrechte .

^ ^ er ; enige , dem in einem Staate die kmrgsr »
«iche Obergewalt ist übertragen worden , hat
auch da , wo alle ander ? Mittel uvanwendbae

oder



oder unzureichend sind , das Recht Todesstra¬

fen zu verhangenso steht es such

9»

Nur in seiner und keines anderen Gewalt

Begnadigungen zu ertheilen und

ro .

Zreystäkle M bestimmen -

11 .

Nur jene Verlegung , welche auf keine an¬

dere gelindere Weise kann vermieden oder tr¬

iezt werden ist eine gerecht « Ursache zum Krie -

Dr daher dann

12 .

Ein bridseitig gerechter Krieg unmög .

Üch ist .

Aus dem Kirchenrechte .

- 3-

Christus hat die geistliche Macht in seiner

Kirche nicht einem jedem aus dem Volke so«,

dern lediglich den Aposteln , und unter diesen

auf «ine vorzügliche Weift dem Petrus gegeben ,

damit er als Oberhaupt der anderen die Einig¬

keit in der Kirche erhalte



—
ZL

L4.

Doch hat jeder HischofhäKe geistliche G§°
walk unmittelbar sott Gort .

Is .

Dir höchste Kirchsngewalt wie auch die
Untrüglichkett ist bei der ganzen regierenden Kit ,
che : die bei allen geistliche » Oberhirten , es
mögen dieselbe » auf einer allgemeine ' » Kircheui -
versammlung vereinigt »der auch nicht , in Sa¬
chen, welche den Glauben und die Sitte » bes
trefen , ihr Uttheil fällen .

16 .

Jeder Regent hat Pas Recht eine oder
mehrere Personen von der Beförderung zu einer
geistlichen Würde in seinem Lande aus wichri .
gen Ursachen auszuschließen , wie auch

r ? °

, Dir Kirchengütrr , so im Eigenthums des
Staates stad , zum Besten der Äeligio » und
des Landes z» verwenden .

i8 .

Der göttliche Brfchl des alten Testaments
den Geistlichen den Zehend zu zahlen , kann auf
die katholische Kirche nicht erstrekr werden .



Aus dem bürgerlichen mch

chm Rechte - -

- 9-

E in lezter Wille , sv der äusserkichen Frier »
lichkeiten «ntblösset ist kam, auch in dem Ges

wissen keine Vrrbindllchkeir hervorbringen .

20 -

Ein Weib kann nach vorgehender An¬

weisung dem velejanischem Rathschluße entsagen ,

nicht aber ein in väterlicher Gewalt stehender

Jlmgkmg dem Mazedomanischem -

Hl .

Ein Vergleich kann wegen neu gefunde¬

ner Probmite ! « oder einer Verkürzung über die

Halbschrid nicht umgrsi offen werden -

22 . '

In peinlichen Verfahren wird nur durch

rechtliches Bekenntniß oder Mberzeigung des

^LHZkers der volle Beweis des Verbrechens dar¬

gestellt , mikhin kann Niemand nach blossen In «

zichten



s

33

Achten und Vermu ' hilngen zu der ordentlichen
Strafe vrrurtheilt werden .

-/ 2 -Z.

Die peinliche Frage ist ein meistens,rm .
schikliches , und daher durch die österreichischen
Gesetze billig verworfenes Mittel die Wahrheit
zu erforsche »^

Aus dem deutschen Staatsrechte .

24 .

Deutschland ist eine sehr beschränkte Mo .
tiarchitt .

2s .

Dern Kaiser und seinsk höchsten Reichs¬
gerichten gebührt die geistliche Gerichtsbarkeit
über die unmittelbaren Protestanten .

26 .

Dem bei Lchzeirrn deS Kaisers erwähl -
trm Nömif . Könige gebührt eine rrele Majestät /



nicht aber den Reichsverw ? sern während ihrer

Zwischenregiernkg .

2 7-

Drr Kaiser kann her bei seiner Lebens ,

zeit vorzunehmenden Römis . Königs wähl feie
ne Einwilligung nicht versagen .

28 .

Das Recht der ersten Bitten kann der

Kaiser auch ohne pävstl . Jndult ausüben .

Aus dem Lchenrechte

2Z -

E s läßt sich kein Lehen gedenken , mo dem

Vasallen bis Verbindlichkeit zur Treue nachgr .

sehen wäre »

ZO- .

Die Felonre des Vasallen kann . den un¬

schuldigen Agnattn eben so wenig schaden/als
die



'
, Z5

her Herr das verfallene Lehen eigenmächtig aq
sich zu ziehe » befugt ist.

Aus - er Polizei , Handlungs unh
Finanz Wissenschaft .

Z! »

D.^sr Prüfungssatz «Her Anstalten m b «
Staatswissenschaft ist der ausjedex Anstalt ents
springende Vortheil oder Nachtheil der Beyöl -
kMmg . f ^ V

ZL.

Um dem Müffiggsnge Einhalt ' zu thun
muß der. Staat das Vormcheil aufhebest : Es
sey ein Vorzug von der Arbeit frei zu seyn.

3Z.

In einem rMileingerichteten Staate kann
es zwar Arme aber nie Bettler geben ; Es ist
ylso in einem solchen das Verbot des Allrrw «

. ftns unnöthig .



Monspölien , oder Ausschließende Frei »

hritril schaden der Handlung .

Zs °

Die Bläute sind nicht Als eine Önelle

der Einkünfte , sondern als ein Leitfaden der

Handlung anzusehen .

36 .

Man setzt den Staüt in Gefahr , wenn

man die öffentlichen Einkünfte auf einen ei ir¬

rigen Gegenstand richtet .

Z7-

Bei ouffervrdentlich dringenden Ncthfäft

! rn sind dir Kopfsteuern , in melchm zugleich

auf das Vermögen oder Stand einiger Bedacht

genommen wird , die gemeinste und sicherste

Abgabe .
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